
1 to 1  energy easy power :
Der Strom für K le i n -  und M i t te lbetr iebe

1to1 energy easy power



Wenn ich jetzt noch an d ie Stroml ieferung denken müsste . 
Dann würde m ir d ie  S icherung durchbrennen .  Auch a ls  Chef 
muss man doch ma l  an i rgendetwas n icht  denken dürfen . 
We i l  es e in fach funkt ion iert :  re ibungs los ,  prob lem los ,  ohne 
zu meckern .

1to1 energy easy power ist das ideale 
Stromprodukt für Klein- und Mittel
betriebe.

Wen sprechen wir mit 1to1 energy  
easy power an?
1to1 energy easy power ist ideal für Kunden,  
die Strom zwischen ca. 20 000 kWh und ca. 
100 000 kWh pro Jahr und/oder eine Leistung  
≥ 12 kW beziehen.

Welche Vorteile bietet Ihnen 1to1 energy  
easy power?
– �Zuverlässige Stromversorgung: Wir liefern  

sicher, zuverlässig und rund um die Uhr. Heute 
und in Zukunft.

– �Transparente Preise: Ihre Stromrechnung 
hängt von der Benutzungsdauer, vom Strom­
verbrauch, Leistungsbezug und vom Zeitpunkt 
des Energiebezugs ab.

– �Kombinierbarkeit: Es lässt sich mit anderen 
Produkten – zum Beispiel 1to1 energy Öko­
strom – zu einer für Sie optimalen Lösung kom­
binieren.

Wie setzt sich der Preis von 1to1 energy 
easy power zusammen?
Er setzt sich zusammen aus:
– Preis für Energielieferung
– Preis für Netznutzung
– Abgaben 

Anwendung des Netznutzungstarifs
– �Der jeweils gültige Netznutzungstarif (Entgelt 

für die Nutzung der Netzinfrastruktur) richtet 
sich nach den technischen Rahmenbedingun­
gen Ihres Anschlusses an das Stromnetz und 
Ihrem Nutzungsverhalten und wird vom verant­
wortlichen Verteilnetzbetreiber (onyx Energie 
Netze AG) bestimmt.

– �Für die Netznutzung sind folgende Zeiten 
massgebend: Hochtarif (HT) ca. 7.00 bis ca. 
21.00 Uhr, Niedertarif (NT) ca. 21.00 bis ca.  
7.00 Uhr (365 Tage).

– �Der Netznutzungstarif enthält die Preisele­
mente für die Nutzung der Netzinfrastruktur, 
die Blindenergie, die Messung und Abrechnung 
sowie für die Abgaben (gesetzliche Förderabga­
ben, Bundesabgabe zum Schutz der Gewässer 
und Fische, Abgaben und Leistungen an das 
Gemeinwesen).

– �Die Benutzungsdauer (BD) wird aus dem jähr­
lichen Energiebezug kWh (Nettoenergie) über die 
Abgabestelle, geteilt durch die gemessene 
Höchstleistung kW, berechnet.

– �Für die Verrechnung der Leistung ist die 
höchste in der Abrechnungsperiode gemessene 
¼-h-Leistung (24 Stunden) massgebend.

1 to 1  energy easy power :  
zuver läss ig  und transparent



– �Das Preiselement «Messung und Abrechnung» 
wird pro Messstelle und Monat und auf den Ab­
rechnungszeitraum anteilig verrechnet. Darin 
sind die Kosten der Zählerinfrastruktur inkl. 
Auslesung, Plausibilitätsprüfung, Datenbereit­
stellung und Abrechnung enthalten.

– �Die Preisansätze für Messung und Abrechnung 
richten sich nach der Spannung der Messung 
und nicht nach der Spannungsebene der Abga­
bestelle.

– �Die gemessene Blindenergie (kapazitiv und in­
duktiv) bis 50% der Wirkenergie ist im Preis­
element «Nutzung der Netzinfrastruktur» ent­
halten. Die darüber hinaus gemessene 
Blindenergie wird mit dem Preiselement 
«Blindenergie» verrechnet. Dies erfolgt für HT 
und NT getrennt.

– �Weitere Informationen zu Ihrem Netznutzungs­
tarif finden Sie unter www.onyx.ch/geschaefts­
kunden oder rufen Sie uns an und bestellen Sie 
das entsprechende Netznutzungs-Tarifblatt 
(Tarifblatt 2, MS oder Tarifblatt 4, NS-2).

Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung erfolgt mehrmals pro 
Jahr. Die Rechnungen können mittels Einzahl­
ungsschein, Lastschriftverfahren (bei Banken) 
bzw. Debit Direct (bei PostFinance) bezahlt wer­
den. 

Es gelten die aktuell gültigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, Reglemente und Bestim­
mungen der Gesellschaften der onyx Energie 
Mittelland AG.



 

Energiepreis 1to1 energy easy power

Energie (Strom) exkl. MWSt inkl. MWSt

Hochtarif (HT)
Rp./kWh

10.70 11.56

Niedertarif (NT)
Rp./kWh

6.90 7.45

Clearinggebühr 
Swissgrid

0.01 0.01

Netznutzungstarif NS-2
Benutzungsdauer (BD) > 3 000 h

Die folgenden Tarife für die Netznutzung gelten  
für Kunden mit Abgabestelle auf dem Nieder­
spannungsnetz (0.4 kV) und einem jährlichen  
Energiebezug zwischen ca. 20 000 kWh und ca. 
100 000 kWh und/oder einer Leistung ≥ 12 kW. 
Zusätzlich beinhaltet der Netznutzungstarif NS-2 
eine Leistungsmessung.

Möglicherweise haben Sie aufgrund der tech­
nischen Rahmenbedingungen Ihres Anschlusses 
an das Stromnetz und Ihres Nutzungsverhaltens 
einen anderen Netznutzungstarif als NS-2 (z.B. 
MS). Auf Ihrer Rechnung finden Sie den entspre­
chenden Netznutzungstarif. Weitere Information­
en dazu erhalten Sie bei onyx Energie Netze AG.

Nutzung der 
Netzinfrastruktur

exkl. 
MWSt

inkl. 
MWSt

Benutzungsdauer > 3 000 h

Leistungspreis 12.20 13.18 CHF/kW/Mt 

Netznutzung HT 3.11 3.36 Rp./kWh

Netznutzung NT 1.54 1.66 Rp./kWh

Systemdienstleis­
tungen Swissgrid

0.46 0.50 Rp./kWh

Blindenergie

Blindenergie HT 4.10 4.43 Rp./kVarh

Blindenergie NT 4.10 4.43 Rp./kVarh

Messung und Abrechnung

NS-Leistungs­
messung

32.00 34.56 CHF/Mt

NS-Leistungs­
messung direkt

25.00 27.00 CHF/Mt

Abgaben

Gesetzliche För­
derabgabe (KEV)1

0.35 0.38 Rp./kWh

Bundesabgabe zum 
Schutz der Gewäs­
ser und Fische2

0.10 0.11 Rp./kWh

Abgaben und 
Leistungen an das 
Gemeinwesen3

1.50 1.62 Rp./kWh



 

Nutzung der 
Netzinfrastruktur

exkl. 
MWSt

inkl. 
MWSt

Benutzungsdauer ≤ 3 000 h

Leistungspreis 4.05 4.37 CHF/kW/Mt 

Netznutzung HT 7.03 7.59 Rp./kWh

Netznutzung NT 3.45 3.73 Rp./kWh

Systemdienstleis­
tungen Swissgrid

0.46 0.50 Rp./kWh

Blindenergie

Blindenergie HT 4.10 4.43 Rp./kVarh

Blindenergie NT 4.10 4.43 Rp./kVarh

Messung und Abrechnung

NS-Leistungs­
messung

32.00 34.56 CHF/Mt

NS-Leistungs­
messung direkt

25.00 27.00 CHF/Mt

Abgaben

Gesetzliche För­
derabgabe (KEV)1

0.35 0.38 Rp./kWh

Bundesabgabe zum 
Schutz der Gewäs­
ser und Fische2

0.10 0.11 Rp./kWh

Abgaben und 
Leistungen an das 
Gemeinwesen3

1.50 1.62 Rp./kWh

Netznutzungstarif NS-2 
Benutzungsdauer (BD) ≤ 3 000 h

1 �Der Preisansatz für die gesetzliche Förderabgabe KEV 
wird vom Bundesamt für Energie jährlich neu festge­
legt und dient der Förderung von Stromproduktionsan­
lagen aus erneuerbaren Energien.

2 �Ab 2012 wird die neue Bundesabgabe zum Schutz der 
Gewässer und Fische erhoben.

3 �Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen können 
von Gemeinde zu Gemeinde variieren und werden bis 
zu einem Energiebezug von 20 000 kWh/Jahr/Abgabe­
stelle und pro Abrechnungszeitraum anteilig verrech­
net.

Bei den Preisen (gültig ab 1.1.2012) inkl. 8 % MWSt  
handelt es sich um kaufmännisch gerundete Angaben.

Haben Sie Fragen zu 1to1 energy easy  power 
oder suchen Sie nach weiteren Informationen? 
Wir sind gerne für Sie da:

Telefon 	 062 919 21 21 
E-Mail 	 info@onyx.ch
Internet	 www.onyx.ch



Ihre Energieversorgerin
onyx Energie Mittelland AG
Waldhofstrasse 1 
4901 Langenthal
Telefon 062 919 21 21 
Telefax 062 919 21 00
info@onyx.ch 
www.onyx.ch
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